
 
 
   

www.fgsteinhausen.ch                                                                 FGS-Schutzkonzept                                                                 Seite 1 von 4 
 

 

Covid-19-Schutzkonzept für den Sprachunterricht im Zentrum Chilematt,  

Steinhausen 

Konzept für Sprachlehrerinnen und Kursteilnehmerinnen, Version 1 

Gültig ab 8. Juni 2020 gestützt auf die Weisungen des BAG vom 27. Mai 2020 

 

Information 

Die Sprachlehrerinnen und Kursteilnehmerinnen werden über dieses Schutzkonzept von der Frauen-

gemeinschaft Steinhausen per e-Mail in schriftlicher Form informiert und erhalten ein Exemplar als 

Beilage. 

 

In den Schulungsräumen liegt das Plakat des BAG „So schützen wir uns“ auf, nach welchem sich alle 

richten. 

 

Die Sprachlehrerin weist zu Beginn des Unterrichts auf den Inhalt des Schutzkonzepts hin und sorgt 

dafür, dass die Weisungen eingehalten werden. 

Sie führt eine Präsenzliste, welche bis 14 Tage nach Beendigung des Semesters bzw. nach Aufhe-

bung der Schutzmassnahmen aufbewahrt werden muss. 

 

Zugang zu den Schulungsräumen 

Der Einlass wird über den Haupteingang gewährt. Der Aufenthalt im Zentrum Chilematt erfolgt ledig-

lich zum Besuch des gebuchten Kurses. Vor und nach dem Kurs ist ein Aufenthalt im Zentrum zu un-

terlassen. Die Garderoben dürfen nicht benützt werden.  

 

Die Sprachlehrerin betritt den Raum als erste und verlässt ihn als letzte. Nach Möglichkeit betätigt 

nur sie die Türfalle, d.h. sie lässt die Türe offenstehen, bis alle Kursteilnehmerinnen eingetroffen sind 

und sie schliesst bzw. öffnet die Türe während und nach dem Unterricht. 

 

Distanzregeln 

Aufgrund der Abstandsregel von 4 m2 pro Person müssen die Räume eventuell neu zugeteilt werden. 

Die Sprachlehrerin wird entsprechend informiert und der Raum wird wie üblich auf der weissen Tafel 

aufgeführt sein.  

 

Beim Eintritt ins Zentrum und in den Kursraum muss die Abstandsregel eingehalten werden und ge-

gebenenfalls ein Anstehen im entsprechenden Abstand von mind. 2 Metern erfolgen.  

 

Von Begrüssungsritualen ist abzusehen. Bitte keine Hände schütteln und anderen Körperkontakt  

unterlassen.  
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Das Tragen von Schutzmasken wird nicht verlangt, selbstverständlich ist es aber der Lehrerin und 

den Teilnehmerinnen überlassen, ob sie auf eigenen Wunsch mit Maske und allenfalls Handschuhen 

im Unterricht erscheinen möchten. 

 

In den Kursräumen bitte an einem eigenen Tisch Platz nehmen und während des Kurses sitzen blei-

ben und keine Tische umstellen. Die Unterrichtsmethoden sind so zu gestalten, dass die Distanzre-

geln eingehalten werden können. Insbesondere sind keine Gruppenaufgaben anzuordnen. 

 

Die Toiletten im Zentrum stehen zur Verfügung. Die Benützung erfolgt immer nur durch eine Person. 

Sollte die Toilette durch eine Person ausserhalb der Gruppe besetzt sein, wird mit gebührendem Ab-

stand vor der ersten Aussentüre des Toilettenraumes gewartet und beim Gang durch das Foyer muss 

die Abstandsregel beachtet werden. 

 

Hygienevorschriften 

Beim Zutritt zum Zentrum Chilematt und/oder beim Eintritt in den Kursraum sind die Hände mit dem 

bereit gestellten Desinfektionsmittel zu reinigen. Ebenso beim Verlassen der Räumlichkeiten/des 

Zentrums. Die Kursteilnehmerinnen bleiben an ihren Plätzen und begeben sich nicht an das White-

board oder in sonstige Bereiche im Schulungsraum. 

  

Die Sprachlehrerin verzichtet auf die Verwendung von Stiften und anderem Kleinmaterial aus dem 

Schulungsraum. Innerhalb der Klasse dürfen keine Materialien untereinander ausgetauscht werden.  

 

Die Sprachlehrerin erhält von der Frauengemeinschaft Steinhausen das folgende Material als Hilfe 

zur Einhaltung der Hygienevorschriften: 1 Aushang FGS-Schutzkonzept, 1 Aushang BAG-Plakat,  

1 Händedesinfektionsmittel 500ml, 1 Pack Einzelpapiertücher, 2 Paar Hygienehandschuhe,  

15 - 20 Einwegmasken, 1 Vierfarben-Set Whiteboard-Stifte 

 

Raumhygiene 

Die Sprachlehrerin lüftet das Kurszimmer nach der Hälfte der Doppellektion und am Ende des Kurses 

während 10 Minuten. Wenn es das Wetter zulässt, kann das Fenster auch nach Belieben häufiger 

und länger geöffnet bleiben.  

 

Am Ende des Unterrichts müssen die Tischflächen desinfiziert und abgewischt sowie die Stühle mit 

Flächendesinfektionsmittel besprüht werden. Das entsprechende Material wird durch den Hauswart 

bereitgestellt. 

Übrige Kontaktflächen wie Türgriffe, Lichtschalter, Geländer etc. werden durch den Hauswart/das 

Reinigungspersonal regelmässig gereinigt/desinfiziert. 

 

Bitte in den Schulungsräumen nicht essen und trinken. Eine kurze Pause kann allenfalls im Freien 

verbracht werden, wo eine Konsumation möglich ist. Bitte keinen Abfall im Kursraum hinterlassen. 
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Vorgehen bei Symptomen/Erkrankung und für besonders gefährdete Personen 

Personen, die einzelne COVID-19-Symptome zeigen (siehe Anhang 1) oder im ungeschützten Kon-

takt mit infizierten Personen waren, bleiben bitte zu Hause, respektive sind vom Unterricht ausge-

schlossen. Die Sprachlehrerin hat vor Ort das Recht, Kursteilnehmerinnen mit Symptomen aufzufor-

dern, den Unterricht zu verlassen. 

 

Wer nachweislich vom Corona-Virus betroffen war, nimmt erst zwei Wochen nach überstandener 

Krankheit wieder am Unterricht teil. Dies gilt auch für die Sprachlehrerin. In dieser Situation sucht 

die FGS-Mitarbeiterin oder der Vorstand der Frauengemeinschaft Steinhausen das Gespräch mit der 

Gruppe, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

 

Personen, die eine relevante Erkrankung gemäss COVID-Verordnung aufweisen (siehe Anhang 2) 

wird empfohlen, bis auf weiteres auf die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen zu verzichten. 

 

Appell 

Wir zählen auf die Eigenverantwortung unserer Sprachlehrerinnen und Kursteilnehmerinnen und 

danken für die Einhaltung der Massnahmen. 

 

 

 

Steinhausen, 2. Juni 2020  
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Anhang 1 

 

COVID-Symptome gemäss BAG (Stand 24.04.2020) 

Häufig auftretend: 

- Husten (meist trocken) 

- Halsschmerzen 

- Kurzatmigkeit 

- Fieber, Fiebergefühl 

- Muskelschmerzen 

- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinnes 

Seltener auftretend: 

- Kopfschmerzen 

- Magen-Darm-Symptome 

- Bindehautentzündung 

- Schnupfen 

 

Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark, manchmal auch nur leicht. 

Ebenfalls möglich sind Komplikationen wie eine Lungenentzündung. 

 

 

Anhang 2 

 

Relevante Erkrankungen gemäss COVID-2 Verordnung Art. 10 

- Bluthochdruck 

- Chronische Atemwegserkrankungen 

- Diabetes 

- Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

- Krebs 

 

 


